
Stenographisches Protokoll.
15. Sitzung der 11. Session der V. Wahlperiode

des Landtages von Niederösterreich. 
Freitag, den 30. März 1951.

Vorlage der Landesregierung, betreffend den
Rechnungsabschluß des Landes Niederöster
reich für das Ja1hr 1949.

Antrag der Abgeordneten Nimet,z, Dr. Stein
,!.!,'ött1er, Wondrak, Staffa, Gaßner, Czemy und
Genossen, betreffend die Erlassullg 'eines Berg·
wachtgesetzes.

Antrag der Abgeordneten St,affa, Wenger,
Kn~iner, Zettel, Weber, Sodomka und Genossen.
betreffend 'Ergänzung der Landes-Kommissions~
gebührenverordnung.

PHkSlDENT (nach Zuweisung des Ein
lautes an die zuständigen Ausschüsse): Wtir
gelangen z'ur Beratung der Tagesordnung. Ich
ersuche den Herrn Abg. feh r i 11 ger, die
Verhandlung zu Zahl 158 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. FEHRINGEH: Hohes
Haus! Ich habe namens des Verfassungsaus
schusses, betreffend die Regelung der dienst
und 'besoldlUngsrechtlichen Verhältnisse der Be
diensteten der niederösterreichi'Schen Straßen
und ßrückenverwaltung, zu referieren.

Der Verfassungsausschuß hat sich in meh
rerellSitz'ungen mit dieser Vorlage beschäfHgt
und einige Änderungen vorgenommen, welche
In ,der dem Hause vorliegenden fassung bereits
berücksichHgt sind.

Als im Jahre 1945 der Neuaufbau der nieder·
österreichischen Straßenverwaltu'11g in Angriff
genommen werden mußte, konnten nicht weniger
als vier verschiedene Besoldungskategorien mit
mannigfaltigen Unterteilungen festgestellt wer·
den: die 'Reichshesol'dungsordnung für prag
matisierte Bedienstete, die ~arifordnung A für
Vcrtragsangestellte (TOA), die Tarifordnung B
für Vertragsarbeiter (TOB) 'und die TarH-unci
Dienstordnung ,für Straßenwärter und Straßcll
hilfsarbeiter (STRATO).

Inzwischen wurde die Entlohnung der frü
heren öffentlich Angestellten nach TOA TOB
Ll~d STRA1'0 .durchdie Bezugsregelu~,g für
die Vertragshedlensteten des Bundes vom 2. Mai
1947 und durch das Vertragsbedienstetengesetz
1948 bereits· durchgreifend geregelt. Es hat
si.ch ~unmehr noch als notwendig epw,iescn,
elle ,dlenst- und besoldungsrechtlichen Ange
legenheiten ,der seinerzeit nach der Reichsbesol
dungsordnung entlohntcn Gruppe vÜ'n Straßen
meistern, Straßenwärtern und ihnen Gleich
gesteJJt,en zu klärcn.

Der Hohe Landtag hat in dieser Hinsicht
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Anka.g dies V,er\a;ssiUlngsaUlSiSdlusses, betnlHend
Ort'sgemeindle SI. Peh~r ,am NeuWlald, Verwal'
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PRÄSIDENT (um 14 Uhr 58 Min.): Ich
eröHne die Sitzung. :Das Protokoll der letzten
Sitzung ist g,eschäftsord11'ungsmäßig aUifge·
legcn; es ist unbeanstandet geblieben, demnach
als genehmigt zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung halben sich ent·
schuldigt Herr Abg. Hrebacka wegen Krank
heit und Herr Abg. Stangler.

Ich mache die Herren Abgeordneten auf
mepksam, daß zu Zahl 158 ,gegenüber dem
Motiv,enber ich t Geschäftsz ahI 'L andesam t
ß/2--l369-XXIV vom 14. Dezember 1950 -,
welcher von der Landesregiel'ung am 20. De
zember 1950 im Umlaufwege genehmigt wurde,
im Verfassungsausschuß am 21. März 1951
Änderungcn beschlossen wurden, welche ich auf
die Plätze der Herren Abgeordneten habe auf
legen lasseIl.

Hierzu bemerke ich, daß diese Änderungen
in dem in Ihren Händen befindlichen Bericht
bereits berücksichtigt sind. Die im Verfassungs
,tusschuß beschlossenen Abänderungen des
Entwurfes einschließlich der l'l1gehörigell
Dienstzweigeordnung für ,die Bediensteten der
niederösterreichischen Straßen- und Brücken
verwaltung sind in der in Ihren Händen be
findlichen fassung bereits cnthalten.

Ich ersuche um Verlesung des Einlaufes.

SCHRWTFOHR,ER (liest):
V_orlage der 'Landesregierung, betreffend da:;

Gesetz über den Schutz und die pneae dei
:--Jatur (Naturschutzgesetz). ,..,
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bereits mit sei'nen BescMüssen vom 11. De
zember 1946 (Anwendung der 'Besoldungsüber
leitungsordnung für die niederösterreichilschen
Landesbeamten ,auf das 'St1raßenpersona1),
weder vom 16. April 1947 (Vorschlag zur
Übernahme der Straßenmeistler in die Verwen
dungsgruppe C und der Stmßenwärter in die
Verwendull!~gruppe E) und schließlioh vom
8. April 1948 (eheste Erstellung des Dienst
postenplanes für die Straßen- und Brücken·
verwaltung und den Flußa!ufsichtsdienst),
seinen Willen kund getan, eindeutige Verhält
nisse ·a1uf dem Oebi'ete des Besoldungswesens
der Bediensteten der Straßen- und Brückenver
waltung in der Richtung einer Angl1eichung
an die den Bundesbediensteten gleichgestellten
Landesbediensteten zu schaffen.

Das Oehaltsüherleitungsgesetzfindet nur auf
ö~fentlkh-rechtliche Die'11Stverhältnisse Amven
dung. Es bedarf diiher vorerst einer KlarsteI
lung der Frage, ob die Dienstverhältnisse der
ehemaligen ,dekretmäßig bestellten Bezirks
straß·enmeister 'und Bezirksstraßenwärrer ctls
öffentlich-rechtliche anzusehen waren.

Des weiteren taucht die Frage auf, wer
derzeit als Di,enstherr der ehemaligen Be
zil1ksstraßenmeister und -straßelJlwärter anzu
sehen ist.

Nach der BesetZ'Ung Österreichs bheben die
Straßenkonkurrenzbezirke vorherhand bestehen;
die früheren Bezirksstraßtlnausschüsse wurden
am 13. März 1938 kommissarisch weiterg,e
führt, bis die Verordnung des Reichskommissars
für die Wiedervereinigung Österreichs mit dem
Deutschen Reich vom 25. jänner 1940, OBI.
für das iLand Österreich Nr. 19, die Auflösung
der Straßenkonkurrenzbezirke mit 31. jänner
1940 ver,fügte; gemäß § 2 dieser Anordnung
trat der Reichsgau Niederdonau in die Rechte
und Pfliohten der aufgelösten Straßenikonkm
I'enzbezirke ein.

Da im Jahre 1945 die Str,aßenkonlkmrenz
bezillke aber 11Iicht wiedererrichtet wurden, muß
das Land Niederösterreich zumindestens vor
läufig an Stelle des Reichsgaues Niederdonall
in die Rechte und Pflichten der aufgelösten
Straßenkonkurrenzbezirke eintreten und deren
Ag,enden vertreten, bis durch ein Verfassungs
gesetzeine endgültige Regelung getroffen wird.
Arti'kel I, A'bs. 4, der vorliegenden Landtags
vodage sieht daher vor,daß bis zur endgül
hgen Entscheidung die niederösterreichische
Landesregierung die Diensthoheit ausübt. Es
bedarf nunmehr der Beantwortung der zuerst
aufgewodenen Frage, ob es sich bei den
Dienstlvelihältnissen der ehemaligen Bezirks
straßenmei'ster und Straßenwärter um öffentlich
rechtHche handelt oder nicht.

Läßt sich einerseits aus den vorgenannten

Beschlüssen des I-iohen LalKltages der klare
Wille ableiten, die Gruppe der Bediensteten der
Stnaßen- und Brückenverwaltung gleich denen
des Bundes zu behandeln 'und damit einen wei
teren Schritt zm Angleichung und zur Ver·
einfaohung der Verwaltung getan zu haben,
so kann sich anderseits dieser letzte Schritt in
einer bereits mit der jahrhundertwende begin
tlenden Entwicklung a'uf diese selbst und die
in ,der Zwischenzeit erfolgten Beschlüss,e des
Hohen Landtages und der Landesregierung
stützen. Durch all die vielen und mannigfal
Ugen Entscheidungen, Erlässe, Beschlüsse usw.
windet sich nämlich wie ein roter Faden die
eindeutige Absicht 'lmd Vorstellung, das Dienst
vethältnis des Straßenpersonals als ein dauer
haftes, nach Ablauf von z~hn jahren mit einem
Ruhe- beziehungsweise Versor,gungsgenuß aus
gestattetes,also dem Wesen nach öffentHch
rechtliches Dienstverhältnis zu 'betrachten 'und
einem solchen gleiohzuhalten.

Die nun folgende Alufzählung von Punkten
und Tatsachen, ·die für diese Annahme spre
chen, will in kurzen Zügen nur das Wesent
liche streifen, aber dabei gleichzeitig aufzeigen,
wie sehr das bisherige Dienstverhältnis der Be
diensteten der Straßen·· und iBrückenverwait<ung
bereits einem öffentlich-rechtlichen glich; es
soll gleichsam ein bereits jahrzehntelang ge
übter Brauch nunmehr die eindeutige recht
liche Fundierung erhalten.

Im Normale für die Bezirksstraßeneinrä'l1mer
(Straßenwärter), genehmigt zufolge Beschlusses
des niederösterreichischen Landesausschusses
vom 17. April 1902, Zl. 21.079, finden sich
nachstehende Bestimmungen vor, die den son
sHgen, für ein öf'fentlich-rechtliches Dienstver
hältnis ausschlaggebenden, wesensgleich sind:

Voraussetzung für die Anstellung war ein
Lebensalter unter vierzig j-ahren, die inlä'J1'
di'sche Staatsbürgershaft, die Unbescholtenheit.
Die Bestellung erfol,gte mit Oenehmigungdes
Landesausschusses.

Die aufgenommenen Bewerber erhi,elten hier
über ein Dekret und wurden vereidigt. Des
gleichen wllrdeihnen ein Monatslohn zuge
wiesen. Im Dienste trugen sie ein Dienst
abzeichen. Ihre Stellen waren systemisiert, ihre
Aktiv- und Riuhebezüge unterlagen wie die der
übrigen Beamten ,den jeweiligen zeitbedingtcn
Erhöhungen und Kürzungen.

Im Falle der Erkrankung eines Stnaßen
wärters wurde bis zur Entscheidung, ob ein
Antrag auf Dienstunfähigkeit oder Ersetzung
durch einen anderen 'Straßenwärt,ergestellt wer
den sollte, drei Monate lang zugewartet. Erst
bei einer Krankheitsdauer über zwölf Monate
wurde an eine weitere dienstrechHic'he Behand
lung' geschritten.

•



arbeitung der bewußt als rveraHet erkannten,
mehrfach genannten Normalien 'kam es }edoch
in.folge der Ereignisse des 13. März 1938 nicht
me'hr.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang
auch die Tatsache, daß die Bundesstraßen
meist,er seH jeher den Kanzleibeamten der Bun
desverwaltung und die Bundesstraßenwärter
seit 1919 den Staatsarbeitern der Bundesver
waItung gleichgehalten und ,aIs öffentJich
rechtliche Bedienst,ete ,dieser Dienst- und Be
soldungsgmppen behandelt wurden.

Nicht unerwähnt darf ferner bleiben, daß das
Bundesministerium für Handel und Wiederauf
bau im Zuge einer Anfrage über die Anwend
harkeit des Gehaltsüberleit1ungsgesetzes mitge
teilt hat, daß gegen ein solches Vorgehen, durch
das dem Straßenpersonal der Ohara'kter von
öffentlich-rechtlichen Bediensteten zuerkannt
wird, keine Bedenken bestehen.

Im folgenden sollen nun die einzelnen Ab
schnitte der in Antrag gebrachten "Regelung
der dienst-und hesoldungsrechtlichen Verhält
nisse der Bediensteten ,der niederösterreichischen
Straßen- und iBrückenverwaltung" erläutert
werden.

Artikel I, Abs. 1, umschreibt ·den Kreis der
jeni,gen Personen, der durch diesen ,Beschluß
betroUen ist, und auf den er Anwendung fin
den soll.

Abs. 2 legt fest, ,claß das Dienstverhältnis
der "Beclienst,eten der iStraßen- 'und IBrückenver
waltung" ein öffenUich-rechtliches ist, so daß
also in Zukunft kein Zweifel mehr über die
öHentHch-rechtliche Anerkennung dieses Dienst
verhältnisses besteht.

Abos. 3 besagt, daß eine Beru,fu11lg von
Straßenwärtlern und ihnen Gleichgestiellten nm
mügHehist, sofern di,e im Artikel HI vorge
sehene Höchstzahl nicht überschritten wird.

Abs. 4 gi'bt der LandesrcgJierung das -Recht,
vorläufig die Diensthoheitauszuüben. Damit
ist auch die :fr1age, werder Dienstherr ist,
klargestellt..

ArHkel H, Abs. 1. Durch diese ,fassung
sollen die dienst- und besoldungsr,cchtlichen
Bestimmungen der Bediensteten der Straß.en
wnd Brückenvel1waltmng denen der Landes
bediensteten weitestgehend angeglichen werden.

Abs. 2 bestimmt, daß di,e Dienstpna,gmatik
für die Bezüksstraßenmeister und das Normale
für die Bezirksstraßenwärter insoweit in Kraft
bleiben, ,als sie nichts anderes hesagenals die
für die Landesbeamten geHenden dienstreoht
lichen Vo'rsehrHten, so daß sie ledi,glich als
Ergänzungen und ,als für diese Personalgruppe
erforderliche Ausführungsbestimmungen hierzu
erscheinen.

Da die;;e jedoch als teilweise veraltet geiten

Gemäß § 24 wurde nach einer ununter
brochenen Dienstzeit von wenigstens zehn
Jahren ein Anspmch auf Provision (Anspruch
auf R1uhegenuß) zuerkannt; ebenso im § 28
Versorgungsgenüsse im Todesfalle für Witwen
und Kinder. Gleicherweise gewährte auch § 37
bei Unglücksfällen und Gebrechen die Hinzu
rechnung von zehn Jahren zur Dienstzeit.

Das Dienstverhältnis wurde durch den Tod,
c1urch di,e Verset2mng in den Ruhestand, durch
die Dienstentlassung (aus disziplinären Gl1ün
den) ;l1llid durch ,die Dienstkündilgung be
endet, im letzt'eren falle efIosch jedoch nach
Alblauf von zehn Dienstj1ahren das Recht des
Einräumers auf eine Provision (Ru'hebemg)
11'Uf dann, wenn er selbst kündigte beziehungs
weise strafweise gekündigt wurde. (Gleichbe
deutend mit der Entlassung.)

Der letzte und abschließende § 45 des Nor
males sprach bereits damals (im Jahre 1902)
von einer Versetzung in den Ruhestand, mit
oder gegen denWiIIen des Eimäumers (Stra
ßenwäders) .

Die Dienstpr,agmatirk für die iBezirksstraßen
meister Niederösterreichs, !genehmigt in ,der
Sitzung des Landesausschusses vom 20. Mai
1914, stellt ber,eits eine wesentlich jüngere
Dienstordnung dar. Sie ist aus d,iesem Grunde
-- - nicht nur wegen der qualifizierten Dienst
leistung der Betreffenden - weiterausgefü'hrt,
in den Einzdheiten präziser und den neueren
Verhältni!ssen, insbesondere der inzwischen im
Jabre 1912 erschienenen DienstpragmaNlk ,für
die niederösterreichischen LandeSibeamten wei
testgehend angepaßt undang,eglichen.

Trotzdem ist dieses Normale seinem Wesen
nach dem Straßeneinräumemormale ziiemlich
gleichgehalten. Es bekundet 'hi,ermit eindeutig
den Willen, eine zwar verbesserte und mr eine
qua\i!fizierte Beschäftigung geschaHene, aber
doch für ,den gleichen Uienstzwei,g und im
gleidhen Rahmen Geltung habende Vorschrift
darzustellen. Zum erst,en Male taucht hier auch
der BegriH "PensionsnormaIe" auf. Infolge
dieser Umstände waltete gegen die Anerken
nung dieses Dienstverhältnisses der Bezirks
straße11'meisterals öffentlich-rechtliches seit
jeher~ein Bedenken.

Zusammengefaßt k,ann man feststellen, ·daß
alle 'wesentlichen Bestimmungen, die für die
nieder,österreichischen L'andesbeamten erlassen
worden waren, sinng,emäßa'lich für eHe Be
diensteten der StraBen- und BrüekenverwaItung
Anwendung fanden. Dies ging so weit, daß bei
aHen jenen fällen, die in dem Einräumer
normale und in der Diel1istpr,agmatikfür dk
Bezirksstraßenmei,ster keine oder unvollständige
Regelung fanden, die nienstpr,agmatik der Lan
clesbeamten herang,ezogen wur,de. Zu eipier Um-



müssen, wird gleichz,eitig der Landesregierung
die Ermächtigung ertdlt, eine zeitgemäße NNI
fassung derselben vorzunehlnen.

Artikel BI bestimmt, daß die Zahl dei
Dienstposten alljährlich vor Beginn des be·
züglic'hen Rechnungsjahres durch BeschIuß des
Landtages festgesetzt wird. Ferner ,besagt dieser
Artikel, daß für Straßenwärter und ihnen
Gleichgestellte höchstens 400 Dienstposten in
einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
vot;gesehen sind.

Artikel IV bringt eine KIarstdlung über die
Anwendbarkeit des § 46, Abs. 3, des Gehalts
überleitungsgesetz,es in der Richtung, daß im
fnteresseeiner möglichst vollkommenen Gleich
stellung der Bediel1'stden der Straßen- und
Brüclkenverwaliung mit den iBundesbediensteten
nur jene Begünstigungenaufrechter'halten blei
ben sollen, die durch Vorschl1iHen des Bun
des zugestanden worden sind,. beispielsweise
durch § 11 des Beamtenüberleitungsgesetzes.
Um jedoch auch fällen gerecht werden zu
können, in denen der Bund und die Straßen
und Brückenverwaltul1g des Landes Nieder
österreich aus dem gleichen Grunde Begün
stigungen verschiedener Art festgelegt hatten
und >die nunmehrige Anwendung der Bundesvor
schriften undurchführbar wäre oder sich nicht
mehr entsprechend auswinken würde, gibt Ar
tikel IV des weiteren die Möglichkeit, daß die
Landesregierung die durch das Land geschaf
fenen entsprechenden Begünstigungen <l'ufreC'h t
erhält.

Artikel V. Auch § 60, Abs. 1, des Gehalts
überleit'lillgsgesetzes ist nicht ohne weiteres auf
die Verhältnisse des Landes anwendbar, weil
'Im 13. März 1938 das Gehaltsgesetz 1927
fÜlr den Landesdienst nicht "in Wirksamk'eit
stand 'und für die Bediensteten der Straßen
und Brückenverwaltung keine RangskIassen be
st,anden. Um hier einen gerechten Ausgleich
treffen zu können, wird bei der Überleitung ein
"Vergleichsposten" unter Z'11grundelegung der
bi,s zu dem Stichtag 13. März 1938 zmiick·
gel·egten Dienstzeit errechnet.

Artikel VI sieht eine Abänderoung der Vor·
dienstzeitenverordnung mit Rücksicht auf die
besonderen Verhältnisse bei den Bediensteten
der Straßen- und Brückwverwaltung vor.

Arti'kel VII sieht eine ei,gene "Dienstzweige
ordnung" für die Bediensteten der niederöster
reichischen Str,aßen- und BrüC'kenverwaltung
vor, die diesem Beschluß als Anlage A beige
geben werden soll und auch beigelegt ist.

Artikel VIII, Abs. 1. Durch diese Bestim
trlJu.ng wird es ermöglicht, die in Artikel J,
Abs. 3 und Artikel III vorgesehene Berufung
von 400 Straßenwärtern in ein öffentlich-recht
liches Dienstverhältnis auf drei Jahre zu ver-

teilen. Hierdurch soll der Di·enstbehörde Ge·
legenheit geboten werden, eine ,den Dienstllot
wendilgkeiten entsprechende gleichmäßige Ver
teilung dieser Posten sohrittweise herbeizu
führen.

Abs. 2. Durch diese Bestimmung soll ver
h,indert werden, daß Bedienstete, die bereits
vor ,dem 13. März 1938 in einem beamtenähn
lichen Dienstverhältnis gestanden sind, schlech
ter gestiellt werden als ,bisher. ferner besagt
dieser Absatz, daß derartige Dienstposten ein
zuziehen 'und nicht mehr neu zu besetzen sind.

Abs. 3. Mit dieser Regelung 'ist folgendes
gemeint: Die Landesregierung will Di,enstver
hältnisse von solchen P,ersonen, die bereits ge
mäß § 7 des Beamtenüberleitunigsgesetzes auf
einen Dienstpostcn der neugebildeten Personal
stände übernommen sind, für den Zeitraum des
Bestandes der Zweiten RepubNlk Österreich als
6Hentlich-rechtliche rückwirkenderweise "gelten"
lassen. Wohlgemerkt "gelten", denn sie vom
Zeitpunkt ihres Beginnes rückwirkend "begrün
den" ist nicht möglich, da diese Dienst,verhält
l1·isse zu Körperschaften öHentlichen Reclü~s

in der Ersten Republik 'beziehungsweise zu
solchen des Deutschen Reiches bestanden, also
zu zwei von ,der heu tigen Dienstbehörde wesent
lich verschiedenen 'Einrichtungen.

Anderseits ist durch die :klar formuliertc Be
dingung: "Wenn sie nach diesem Tage fort
gesetzt wurden und eine Übernahme gemäß § 7.
Abs. 1 des 'Beamtenüberleiitungsgeselizes enfolgt
ist", dic eindeutige Absicht ,gek,ennzeichnet, das
freie Ermessen der Dienstbehörde in der Aus
wahl der betreffenden Personen unter allen
Umständen zu wahren und insbesondere die in
eier Zeit VOll 1938 bis 1945 erfolgtenPrag
matisierung,en nur unter den vorgenannten Vor
aussetzungen gelten zu laSSel1.

Abs. 4 legt für die Bediensteten der nieder
6sterreichischen Straßen- und Brückenverwal
tung als Zeitpunkt für die Übernahme gemäß
9 7 ,des BeamtenÜ'berleitungsgesetzes den
I. Jänner 1951 ei'nheitlich fest.

Weiter wird hier ausgeführt, daß ehe bis
Lum Zeitpunkt der Übernahme an diese Be
diensteten geleisteten Bezougsvorschüsse die An
ciprüche dieser Personen aus ih rem bisherigen
Dienst'verhältnis ahgelten.

Art'ikel IX war erforderlich, um zu vermei
den, daß Bedienstete, deren Bezüge (bezie
hungsweise R'uhe- und Versorgungsbezüge)
durch die 'IleueBezugsregelung niedriger wür
den als bisher, geschädigt werden.

Artikel X Es wurde erforderlich, den be
treffenden Personen möglichst bald den end
gültigen neuen Diensthez:ügen nahekommende
ßezugsvürschüsse, vorbehaltlich der Inkraftset
zung dieses Landtagsbeschlusses, zu gewähren.

I
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Landtla;); von Niederö6~erreich. 11. Session der V. WahiLperjode. 15. SHwng am 30. M.ärz 1951.r
Daher wurde in Anlehnung an die Beschlüsse
des Hohen Landtages <vom 11. Dezember 1946
und 16. April 1947, womit die grundsätzliche
Absicht der Besoldungsangleichungan die
Bundesbeamten bereits zum Ausdruck kam, und
in Ausführung verschiedener Beschlüsse der
niedel'österreichischen LandesregieJ1ung hierzu
bereits eine provisorische Errechnunlg von Be
zugsvor<schüssen mit Wirksamkeit 'vom 1. Sep
tember 1946 beziehungsweise 1. juli 1948 unter
einstweiNger Anwendung der Vordienstzeitelllver
ordnung 1926 für das gesamte über 1200 Per
sonen umfassende beamtenmäßig besoldete
Straßenpersonal vorgenommen.

Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, den
bisher von der Landesregierung getroffenen
Maßnahmen 6ne rechtliche Grundlage z<u
g<eben.

Artikel XI trifft notwendige Schlußbestim
mungen über den Wirksamkeitsbeginn dieses
Landtagsbeschlusses ; da .auch in dieser Hin
sicht die vollkommene Angleichung an die Lan
des- beziehungsweise Bundesbeamten erreicht
werden soll, wurde auch der gleiche Zeitpunkt
für den Wirksamkeitsbeginn gewählt. Des
gleichen wird fest,ge1egt, daß die bisherigen
Besoldungsvorschriftcn außer Kraft tret,en.

Auf Grund des Sitzungsbeschlusses der
niederösteneichischen Landesregierung vom
20. März 1951 <und der vom Verfassungsl3'us
schuß des Hohen Landtages beschlossenen und
in den vorliegenden Entwurf bereits eingebauten
Änderungen und Ergänzungen erlaube ich mir
namens des Verfassungsausschusses den An
trag zu stellen (liest):

Der Hohe Landtag wolle beschHeßen:
"Dem beiliegenden E<ntwurf eines Landtags

beschlusses über die Regelung der dienst- und
besoldungsrechtlichen Verhältnisse der Bedien
steten der niederösterrekhischen Str,aßen- und
Brückenverwaltung, einschließlich der zuge·
hörigen iDienstzweigeordnung wil'd die Geneh
migung erteilt.

Die Landesregierung wird beauftragt, zur
Durchführung des 'Beschlusses das Erforder
liche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses Ant'rages_
Ich darf hierz'u ;noch dem Hohen Hause

einen ResoluNonsantrag des Verfass<ungsaus
schusses zur Annahme emp&ehlen, der bewirken
8011, daß die Personalvertretung bei .den ver
schiedenen Gesetzen und Landta.gsbeschlüssen
entsprechend zu Wort kommen 'k'ann. 'Der Re
solutionsanh-ag des Verfassungssausschusses
hat folgendenWorHaut (liest):

,,1. Bei versohiedenen Gesetzen ,und Land
tagsbeschlÜ'ssen dienst- und besoldungsrecht
'ieher Natm hat sich gezeigt, daß durch das
1-'<'h len ei nes Persona1vertretu Ilgsgesetzes nach
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A.rtikel 11 des Hundesverfassungsgesetzesin
der f assullig 1929 die Landesgesetzgebung
nicht in der Lage ist, die ,Rechte der Personal
vertretung in die Gesetze einzuhauen.

2. Das hat sich auch bei der 'Beratung der
heute dem Landtag zm BeschlußfasS'ung vor
gelegten Landtagsvorlage, betreffend die ,Re
gelung der dienst- und besoldungsrechtlichen
Verhältnisse der <Bedienstet'en ,der niederöster
reichischen Straß·en- <lllld Brückenverwaltung,
gezeigt.

Der Verfassungsausschuß hat aus diesen ,Er
wägungen heraus mit Mehr;heit heschlossen,
foIgenden ResülutionsL1ntrag dem Hohen Land
tag zur Beschlußfassung vorzulegen:

Der Hohe Landtag wollebe·schließen:
1. Die niederösterreichische ,Landesregiel'Uug

wird aufgefordert, bei den zuständigen Stellen
des Bundes dahin zu wil1ken, daß ehehaldigst
ein Personalvertretungsgesetz beschlossen werde.

2. Solange diese gesetzliche Regelung oder
di,e vom Landeshauptmann zu erlassende Per
sonalvertretungsvorsehrift und die dazugehörige
Wahlordl1'Ung ausständig siind, wird di,e Lan
desregierung aufgefordert, die Mitwirkung der
l'lIr Personalvertretung befugt,en Or,gane in den
dienst- undbesoldungsr-echtlichen Fragen ge
mäßdes Erlasses des Bundeskanzleramtes,
Zl. 47.538-3 vom 17. juli 1946, zu ermög
lichen.

3. Der Herr Landesrhauptmann wind auf
gefordert, ehestens eine Personalvertr-etul1Igsvor
;;chrift und die dazugehörige Wahlordnung zu
erlassen."

Ich darf den Hohen Landtag bitten, auch
diesem Antrag die Zustimmung zu erteilen.

PRÄSIDENT: Ich eröffne die Debatte. Zum
Worte gelangt Herr Landesrat Ge nner.

Landesrat GENNER: Hoher Landta;g! üie
Straßenwärter und alle anderen Bediensteten
im Straßelll- und Brückenhaudienst sind die
letzten, deren Dienst- <und BesoldungSiverhält
nisse nunmehr geregelt werden sonen. Der
Straßenwärter, der Mann auf der Straße,
w,art<et seit jahren mit seiner Familie darauf,
daß auch seine dienshechtlichen und Besol
dungsverhältnisse endlich geregelt werden. Er
hat wenig Einkommen, 700 bi,s 800 S im
Monat, aber er will wenigst,ens das sicher
haben. Wenn diese Vorlage beschlossen sein
wird, dann wird es viele Hunderte unter den
Straßenwärtern geben, die aueh dann sagen
müssen: Wenig, und <auch das ist nicht sicher.

Im VerfassungsauS'schuß ist vom Herrn Be
riohterstatterrühmend hervorgehoben worde11,
daß an dieser Vorlage mehr als drei jahre ge
arbeitet worden ist und daß sie wohl durch
dacht und wohl durchgearbeitet worden ist. ja.

I wohl durchdflcht und wohl durchgearbeitet mit
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dem Ziel, eine möglichst große Zahl von
Straßenwärt,ern von der Pragmatisierung aus
zuschließen. Daß es drei Jahre gedauert hat,
das ist nicht von ungefähr, sondern das kommt
vor allem daher, daß der Herr Landeshaupt
mannstellvC'ftreter Kargl und seine Partei wün·
sehen, daß ·die Straßenarbeiter überha,upt von
der Straße verschwinden und daß die Straßen
arbeiten privaten firmen mit entsprechendem
Profit z'ugeschanzt werden.

Nun, manchmal geht nicht alles ganz genau
so, wie der Herr Landeshauptrmannstellvertretet
Kargl und seine Parteigenossen es wünschen.
Es war also not!wendig, endlich eine solche
Vorlage einzubringen; aber es ist eine Vor
lage, die zu dem Zweck ausgeklügelt wUl-,de,
nicht Recht, sondern Unrecht z'u schaffen fiit
Taillsende von Straßenwärtern.

Der Verfassungsausschuß, der die Vor\.ag€
endgültig beraten und beschließen sollte, ist
wohlweislich nach den Gewerkschaftswahlen
der öffentlich Angestellten,aber noch in der
Ost'erwoche einberufen worden. Vor Ostern und
vor Weihnachten, da wird es alleweil eilig im
Landtag, wobei es eine nicht eben demokra
fische Gepflogenheit ist, daß die Sitzung eines
A.usschusses zur Beratung eines Gesetzes oder
einer Besc'hlußvoriage nicht dann einberufen
wird, wenn der Beschluß dieses Gesetzes oder
dieser Vorlage dringlich wird, sondern dann,
wenn die Sache im geheimen Kämmerlein der
Koalition ausgepackelt vlO'rden ist. Wenn die
freundschaftliche Einigung zustande gekommen
ist, dann wird der Tag der Sitzung festgesetzt
lmd wir werden davon verständigt. Vorher hat
es noch niemand der Mühe wert gefunden, zu
fragen, ohauch uns dieser Tag recht ist. Si€
können das selbstverständlich so machen, es
gibt aber Möglichkeiten, llind zwar durch Be
rufung auf die Geschäftsordnung und auch
auf andere Weise, diesem Hochmut der Koali
tionsparteien einmal einen kleinen Dämpfer
aufzusetzen. Ich werde im Laufe der folgenden
A.usfühf'Ul1:gen noch bei einer anderen Oe
legenheit eine sehr interessante, bezeichnende
und nette Geschicht,e erzählen.

Der Herr Landeshauptmannstell vertreteJ
Kargl hat bei den Bemtungen des Verfas
sungsausschusses über eine Vorlage seines Re
ferates durch seine Abwesenheit geglänzt
(Landeshaaptmannstellvertreter Kargl: Das
wissen wir schon aas der "Volksstill/nll!." Er
war angeblich auf einer Dienstreise. Nach dem
Westen zog es ihn, ausgerechnet in der Oster
woche während der Berat<tmg dieser VOTlage.
Nun, seine Beamten hatten genaue Instruk
tionen~- sehr gmaue Instruktionen ,und
außerdem war er überzeugt, daß er sich auf
die Vert:i nhfll'ung- der Koa Iitionsparteien ver-

lassen kann. Er ist ein Mann mit Erfahrung,
daher sollte er eigentlich schon wissen, daR
das aber sehr oft nicht genügt.

Der Herr Obmann des Verfassungsaus·
schusses, der Herr Präsident Wondrak, hat
erklärt, er könne kein Mitglied der Landes
regierung zwingen, zu den Sitzungen der Aus
schüsse zu kommen. Ich habe schon einmal
vo'n einem anderen Mitglied der Landesregie
rung gehört, daß sich ein Mitglied der ,Lan
desregierung nach der Geschäftsol'dnung durch
einen Beamten vertreten lassen kann. 'Es ist
a:ber ganz klar, daß der politische Referent im
A.usschuß Rede und Antwort zu stehen hät
und daß der Ausschuß und 'Vor allem der Ob
mann dafür zu sorg'en haben, daß der politische
Referent anwesend ist. Wenn das nicht ge
schieht, ist das eine Mißachtung des Landtages
und ·des Ausschusses. Darüber besteht über
haupt keill Zweifel. Der Herr Landeshalupt·
mannstellvertreter Kargl liebt diese Metho·de,
den Auseinandersetzungen auszuweichen, hinter
rücks aber ,dennoch seine autoritären Methoden
anzuwenden.

Es ist ganz wurst, ob das Ihre Met,hode ist,
Herr Landeshauptmannstellvertreter Kargi,
oder die des Landesrates Müll'11er, es kommt
immer auf dasselbe hinaus, nämlich auf eure
autoritären Bestrebungen.

Es ist sicher auch bezeichnend, daß die Be-
l ratung,en des Ausschusses fast einen ganzen

Tag gedauert haben und daß fast um jeden
Artikel, man kann sagen, sachlich und ernst
gerungen worden ist. Es sind auch tatsächlich
einige Verbesserungen erreicht worden. Vor
allem ist der Artikel VI Ir abgeändert worden,
der in seiner ursprünglichen fassung bestimmt,
daß die Straßenwärter, die schon vor 1938 be
steHt waren, in das pragmatische Dienstver
hältnis übernommen werden können. Das ist
durch eine Muß-Bestimmung ersetzt worden,
was eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.

Geblieben ist der Artikel III, der festsetzt,
daß eine Höchstzahl von 400 Straß·enwärtern
pragmatisiert werden soll. Diese Bestimmung
ist geblieben. Was bedeutet diese Festsetzung
einer Höchstzahl ? Wer wird unter den 400
sein, die pragmatisiert werden? Offenbar
solche, deren parteipolitische Nase dem Lan
deshauptmannsteHvertreter Kargl besonders ge
fällt !und die sich inder Volkspartei besonders
bewährt haben. Möglicherweise sind .auch den
Sozialisten koalitionsfreundlich und etwas her
ablassend einige Posten versprochen worden,
denn es war immerhin verdächtig, daß die so
zialistischen Abgeordneten zuerst einen kleinen
Scheinkampf gegen diese Bestimmung geführt
haben, und dann, sie können das schon sehr
gut, umgefallen sind. Eines ist gewiß, unter
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den 400 werden nicht solche Str,aßenwärter
sein, die sich für die Interessen ihrer Kollegen
einsetzen, auch nicht solche, die etwa Klage
darüber führ,en, daß sie zuwenig Schotter er
halten die SchotteT'Verteilung geschieht be
kanntlich sehr ungleichmäßig wnd nach ganz
bestimmten Gesichtspunikten '- und auch 'nicht
solche, die üherhauptein aufrichtiges 'und
oUenes Wort sa,gen (Rut rechts: Das ist eine
Beleidigung!) Alle diese wepden Vertragsange
stellte bleiben, werden also der parteipolitischen
Willkür der Österreichischen Volkspartei aus
gesetzt sein, und besonders der des Herrn KargI;
ihre Existenz soll weiterhin unsicher bleiben,
sie sollen jederzeit vernachlässigt werden
können. Es ,gibt also für die festsetzung einer
Höchstzahl keinen sachlichen und triftigen
Grund, wenn nicht dahinter die dunkle Ab
sicht dieses Ref,eratesder Österreichischen
Volkspartei steht. Eine sachliche Berechtigung
dafür gibt es nicht. Ich edaube mir da'her
folgenden Abändel1ungsantrag zu stellen,
(liest):

"Der Hohe Landtag wolle beschließen:
Der Artikel 111 hat zu lauten:
Die Zahl und Art der Dienstposten wird all

jährlich vor Beginq. des bezüglichen Rech
Ilungsjahres durch Beschl'uß des Landtages
festg'elegt. Die in der Vorlage ,folgende Be
stimmung: ,wobei höchstens 400 Dienstposten
für Straßerrwärter und ihnen Gleichgestellte
in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis
vorzusehen sind', ist .zu str'eichen."

Während der Beratungen des Verfassungs
ausschusses ist auch eine andere sehr en1'ste
frage zur Diskussion gestanden. Ich 'habe den
Antrag gestellt, daß das Einvernehmen mit der
PersonJalvertretung herzustellen list. Die Ju
risten waren offenbar darauf gefaßt, denn sie
haben 'bewiesen, daß ein solcher Ei'n,bau in das
Gesetz nicht möglich ist. Darauf hat der Ver
fassungsausschußeinvernehmlichbeschlossen,
ein Komit,ee aus Mitgliedern aller drei Par
teien zu bilden, ,um einen einvernehmlichen Re
solutionsantrag für den Laildt'Cl:g zustande zu
bringen; es sind auch die Mit'glieder der ein
zelnen Parteien für dieses Komitee so,fort be
stimmt worden. Eine ganze Woche lang hat
man von diesem Komitee nichts gehört, erst
heute, fünf Minuten vor Beginn der IBespre
chung, bin ich verständigt worden, daß eine
solche Besprechung stattfi'ndet. Ich habe eine
andere Artbeit stehen lassen und bin selbstver
ständlich söfort herg,efahren, um an di,eser Be..
sprechung der Besohlüsse des Verfassungs
ausschusses teilzunehmen. Und bei dieser Be
spl'echung ist nun tatsächlich ein einvel'nehm..
licher Entwurf zustande ,gekommen. Die Sit
zung wurde dann untel'brochen und die Herren

von den anderen Parteien sind in ihre Kl'u'bs
gegangen. ,Es hat sehr lange gedauert, und
dann hat mir der Herr Ahgeordnete Zach mit
geteilt, daß eine weitere Unterbrechung not
wendi,g sei 'Und daß iCh von der Wiederauf
nahme der Besprechung verständi!gt werde, Der
Herr Abgeordnete Zach hat mir dann weiter
noch gesagt, daß er mich anrufen werde,
ich habe -auch in meinem Zimmer ge
wartet- ich habe ja an seinen Worten
nicht gezweifelt -- alber ein Anr:uf ist nicht
erfolgt. Im Klub der Österreichischen Vo1'ks
p,artei (Ist nur iCine Anderung vor'genommen
worden, nämlich der Zusatz, daß der Landes
hauptmann durch einen Erlaß die Wahlord
nung für die Personalvertretungswahlen fest
setzen soll. Durch einen Erlaß des Landes
hauptmannes soll also eine Wahlordnung fest
gesetzt werden! Ähnliche Zustände haben wi I'

schon einmal nach den Wahlen erlebt! :Wir
haben sie damals bekämpft - und zwar nicht
ohne Erfolg ...... und wir werden das jet:zt wie
der bekämpfen. (Landesrat Müllner: Fürchten
Sie die Wahlen?) Sie reden manchmal ,auch
ganz anders, Herr Landesrat! Wenn Sie
wollen, werde ich das einmal erzählen! Nicht
immer spielen Sie den starken Mann so wie
hier.

Ich möchte nun folgendes festst,eHen: Der
Kollege von der Sozialistischen Partei hat den
VOll der Österreichischen Volksp,artei abge
änderten Entwurf erhalten; mir ist er aber
erst knapp vor Beginn der Sitzung des Ver
fassungsaillSSchusses zugestdlt worden, das
heißt, es ist die ursprüngliche Absicht des Ver
fassungsausschusses, daß eine einheitliche Re
solution zustande kommen soll, glatt saibO'Hert
worden.

Ich habe schon mdäßlich der Besprechung
mit Herrn Abgeordneten Zach er:klärt, wir
sind jederzeit wr Zusammenarbeit bereit; wir
drängen uns zwar nicht auf, aber so kann
man das Inicht machen, daß man zuerst ein
Komitee bestimmt, dann sich aber nicht mehr
darumJ~ümmert! Auf diese Wei!se kommen
Beschlüsse zustande, die unter den beiden Par
teien ausgemacht sind, mit uns wird aber dar
über überhaupt nicht gesprochen. Im Verfas
sUll'gsausschuß hat der Herr Berichterstatter
diesen abgeänderten Entwurf als einen An
trag d,es Komitees verlesen, was nun: natürlich
gar nicht gestimmt hat. Der Herr Präsident
Wondrak hat einen Vermittlungsvorschlag ge
macht, daß man nämlich einfügen soll, daß
der Erlaß des Herrn Landeshauptmannes im
Einvernehmen mit dem Verfassul1'gs!ausschuß
ergehen soll. Wieder ist die Sitz'ung unter
brochen worden, die Herren von der Öster
reichischen Volkspartei sind fortgegangen und
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matisiercnden weiterhin bekämpfen werden. Wir
werden auch weiterhin das ganz'c System der
P'ersonalpolitik der Öst'erreichischen Volkspartei,
dieses System der Schnüffelei der organi
sierten Schnüffelei -, dieses System der Recht
losmachung und Korrumpierung der öffent
lich AngestdHen bekämpfen, und zwar so
lange, bis dieses System samt seinem Müllner
zum Teufel gejagt ist. (Abg. Mül!ner: Das
sagen Sie doc/z in den USIA-Belrieben.' Dort
reden Sie nie/zi.')

Der Landtag hat heute die Müglichkeit, sich
entweder dem Diktat des Herrn Kargl Zll

fügen, der offenbar glaubt, daß er der un
umschränkte Herr der Straßen und der Straßien
wärter ist - wobei er Straßen und Straßen
wärter gleichermaß'en schlecht behandelt ,
oder 'einen .Beschluß über ein wirkliches Dienst
recht zu fass'en, das den Interessen einer großen
Gl;uppe von AngestelIten und Mit'arbeitern des
Landes und damit auch dem Land ,selbst dient
und nützt.

PIRÄSIDENT: Zum Wort gelangt Präsident
Wondrak.

Abg. WONDRAK: Hoher Landtag! Es ist
begreiflich, daß die Vorlage, die die Regelung
der dienst- und besoldungsrechtlichen Verhält
nisse der niederösterreichisc:hen Stmßen- und
Brückenbaubediensteten betriHt, eine gewis'se
Aufregung auslöst. Zuerst steht einmal unbe
stritten fest, daß diese Vorlage längst fällig
gewesen wäre. Der Hohe 'Landtag hat sich be
reits in den Jahren 1946, 1947 und 1948 mit
dieser Frage beschäftigt, aber 'es ist der März
1951 gekommen, bis eine bra uchbare Vorlage
dem Hohen Halus vorgelegt wurde. Wenn man
bedenkt, daß eine so lange Zeit 'vergehen mußte,
bis eine Frage geregelt wurde, die nach dem
übereinstimmenden Urteil, vor allem ,der Be
troffenen, schon längst hätte geregelt werden
sollen, so muß man natürlich auch verstehen,
daß diese Vorlage besonders .genau untersucht
wir·d, um zu sehell, ob sie den Bedürfnissen
entspricht.

Als das Referat die erste Vorl,age veröffent
licht hat, ist man sofort zu der Überzeu~ul1lg

gekommen, daß hier die Rechte des Straßen
und Brückenibaupersonals nicht in dem Aus
maße gesichert sind, wie es 'heute nach den
Erkenntnissen der modernen Personal~gesetz

gebung eine unbedingte Notwendigkeit wäre.
Es haben sofortintensi've Verhandlungen ei!ll
geset'Zt, und es ist auffällig, daß sich -die z!u
ställld:ge <Gewerkschaft der öffentlich Bedien
steten mit dieser Frage in der Form beschäf
tigte, daß sie diesen Entwurf überhaupt ab
lehnte. Die Gewerkschaft steme sich auf den

I ganz berechtigten Standpunkt, daß hier nicht
ein eigener BeschluR dt>s Landtages rrovoziert

da'11nmit der Erklärung zurückgekommen, daß
dieser einzufügende Passus nicht enthalten sein
darf, das heißt also, daß es der Herr Landes
hauptmann able1mt, im Einvernehmen mit dem
Vef'fas,sungsausschuß zu arbeiten! Die So
zialisten 'haben das gefressen, es wird ihnen
dies aber noch lange im Magen liegenbleiben.

lcherlaube mir deshalb, folgenden Resolu
tionsantrag z'u stellen (liest):

"Der Hohe Landtag wolle beschließen:
1. Die ILandesregierul1'g wird aufgefordert,

bei den zuständigen Stellen des Hundes dahin
zu wirken, daß ehebaldigst das Personalver
tretungsrahmengesetz beschlossen wird.

2. Insolange diese gesetzliche Regelung aus
ständig ist, wird die Landesregierung auf1ge
fordert, die Mitwirkung der Personalvertre~ung

in allen dienst- und besoldungsrechtlichen
Fragen entsprechend dem IErlaß des Bundes
kanzleramtes vom 17. Juli 1946, insbesondere
aber bei der Erstellung der Dienstpostenpläne,
bei Aufnahme, Abbau, Beförderungen, Prag
matisierungen und Versetzungen, zu sichern."

Der Herr Landeshauptmannstellvertreter
Kargl,der für den elenden Zust'and der nieder
österreichischen Straßen hauptverantwortlich
ist, ist offenbar manchmal der Meinung oder
er tut wenigstens so, daß daran die Straßen
wärter schuld sind. Viel weniger Interesse hat
er dafür, wie es den Straßenwärtern geht und
ob ihre berechHgten Forderungen erfüllt wer
den. Ich will hier nur einige hervorheben: Eine
Fm1derun,g der Straßenwärter ist, daß die Gras
nutzung, wie es in Oberösterreich der Fall ist.
auch in Niederösterreich während der Dienst
zeit durchgeführt werden kann. Eine andere
Forderung betrifft die Beistellung von Kleidern
und Schuhen. Vor 1938 haben die Straßen
wärter 'i1n bestimmten Zeitaibständen Kleider
und Schuhe erhalten; es ist ja ganz klar, daß
bei der Arbeit der Straßenwärt'er, die Winter
und Sommer bei jedem Wetter aiuf der Straße
sein müssen, sehr viele Kleider und Seh uhe
verbraucht \\ierden. Die Straßenwärter haben
zwar vor einiger Zeit 'ein Anschaffuugspau
schale von 150 S erhalten, ein Doppler kostet
aber bekanntlich infolge der Preispolitik d~r

Koalitionsparteien heute schon 45 S und mehr.
Um diese berechtigten Forderungen der Straß,en
wärter hat sich nun der Herr Landeshaupt
mannstdlvertreter Kargl noch niemals ge
kümmert.

Wir werden für diese Vorlage stimmen, weil
sie wenig,stens die 'Bestimmung enthält, daß die
Straßenwärter, die schon vor 1938 bestellt
waren, endlich in ein ger,egelt'es Dienstver
hältnis kommen sollen. Wir wollen aber auch
sagen, daß wir die schändliche und unmora
lische FestsetzlIng' der Höchstzahl der zu Prag-
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werden solle, sondern daß es aus verwaltungs
technischen Gründen und auch a'us prak
tischen Erfahrungen heraus viel besser wäre)
die für das Straß'en- und Brüdkenpersonal
notwendigen Bestimmungen ganz einfach in
diejenigen Bestimmungen einzubauen, die für
die Bedienstet'en des Landes Niederösterreich
heute schon gelten. Man hätte mit einem ein
fachen Absatz, den man eingefügt hätte, die
ganze Frage lösen können; das wäre einheit
licherund ühersichtlicher gewesen. Wir sind
der Meinung, daß das Straßenpersonal ein
nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der
öff.enMichen Verwaltung ist, und daß es daher
g,anz selbstverständlich wäre, wenn man die sie
betreHenden Besümmungen mit den übrigen
PeJ:lsona1vorschriHen vereinigt hätte. Da aber
diese Auffassung der Gewerkschaft nicht ge
hört worden ist, ist letzten Endes nichts an
deres übrig,geblieben,als daß an dem Ent
wurf, wie er vom Referat vorgelegt worden ist,
nun Versuche unternommen werden, ihn so
weit abZ'Uändern, -daß er den berechtigen An
forderungen und Ansprüchen des Straßenper
sonals entspricht.

Es haben umfangreiche Vorbesprechungen
mit dem Herrn Referenten, Herrn Landeshaupt
mannstellvertreter Kargl selbst und mit den
Referatsleitern stattgefunden. Schließlich und
endlich ist ein Ergebnis herausgekommen, das
vielleicht doch teilweise befriedigt. Daß es teil
wei'se hefriedigt, kann man schon aus ,dem
Grunde sagen, weil soeben Herr Landesrat
Genner erklärt hat, daß auch seine Fraktion
für diesen Entwurf stimmen wird.

Auffällig ist vielleicht, daß in diesem Ent
wurf einige Umstände zutage treten, die man
nicht alltä,glich findet. Zunächst ist das die
Form, wie die Regelung der dienst- und besol
dungsrechtlichen Verhältnisse des Straßen- und
Brückenpersonals erfol,gt ist. Ein Landt1ags
beschluß, kein Gesetz, soll nämlich die IBe
stimmungen für viele HundNte VOll Bedien
steten regeln. Schon im Verfassungssausschuß
ist es zum Ausdruck gekommen, und auch die
zuständi'gen Beamten des Ressürts haben die
Auffassung sehr kräftig 'unterstrichen, daß es
ein sehr fraglicher Weg ist, den '111an hier wählt
und den man nur so lange beschreiten kann,
als er von der anderen Seite geduldet wird,
und daß es durchaus nicht zu begrüßen ist,
wenn man auf diesem Weg fortschreitet. Im
merhin ist alber zu diesem Ausweg gegriffen
worden, und wir nehmen an, daß es 'vorläufig
wirklich sehr schwer ist, ei-ne andere Lösungs
form zu finden.

Ein zweiter Umstand, der bei ,den Beratungen
sehr ins Gewicht gefallen ist und an dem sich
verschit'dene Ahgeordnete im'1l1er wieder ge-

stüß,en haben, war die T,atsache, daß das Mit
wirkungsrecht der Persoualvertretung in dem
ganzenE'ntwurf nicht vorgesehen ist. Noch
komplizierter gestaltet sich aber die frage,
eine For'1llul ie1"Ung zu finden, um das Mit
bestimmungsrecht der Personalvertretung zu
gewährleisten. Wir stehen nämlich auf dem
Standpunkt, daß es im Jahre 1951 ganz aus
geschlossen ist, personalrechtliche fragen zu
lösen, ohne gleichzeitig auch 'ein Mitbestim
mungsrecht, das Mitspracherecht und das Ein
spruchsrecht des Personals selbst in die betref
fende Bestimmung einzubauen. Im Zuge der
Diskussion wurde die Auffassung 'vertreten,
daß man in einer 'einheitlichen Resolution
den Wunsch des Ve1'lfassungsausschusses und,
wie 'ich glaube, auch den Wunsch ,des ge
samten Hohen Landtages formulieren möge,
der dahingeht, daß dieser berechtigten for:
derung entsprochen wird. Es schien, daß
es möglich sein werde, hier zu einer ein
heiüichen Auffassung zu kommen. Alle drei
Fraktionen waren sich bewußt, daß man
über diese Frage nicht mehr hinwe,g!kommen
kann und daher versucht werden muß, hier
einen einheitlichen Beschluß herbeizuführen.

Im Zuge der weiteren Besprechungen hat
sich aber erwiesen, daß sich diese Hoffnung,
die anfänglich aufgeschienen ist, nicht verwirk
lichen ließ. Es hat daher heut,e der Herr Be
richterstatter einen Resol'utionsantrag des Ver
fassul1lgsausschusses vorgelegt, der bestimmte
Wünsche des iLandtages aussprechen soll.
Gleichzeitig ist nun aber ein zweiter Antrag,
der von Landesrat Genner stammt, auf den
Tisch des Hauses gelegt worden, der eine an
dere Formulierung 'Vorsieht.

Ich \veiß nicht, wie der Landtag entscheiden
wird. Ich bin der Meinung, daß man den Vor
sch lag des Herrn Referenten annehmen soll,
weil mit ihm meines Erachtens der Landtag das
erste Mal klar und deutlich ausspricht, daß er
will und wünscht, daß das Personal ein Mit
spracherecht bekommt.

Ich glaube aueh, daß dieser Wunsch allein
schon ge.nügen müßte, um den Herrn Landes
hauptmann und die Landesregierung darauf
aufmerksam z'u machen,daß man über diese
fundamentale Tatsache ganz einfach nicht mehr
hinwegkommt und daß auch o1me gesetzliohe
Bestimmungen, die aus irgendwelchen formalen
Gründen ganz einfach nicht da sind, das Mit
spracherecht der Angestellten gesichert ist.
Wenn Illan will, wird auch dieser Weg ge
nügen. Ich hoffe, daß mit der Annahme dieser
Resolution, die der Herr Berichterstatter vor
gelesen hat - ich wünsche, daß sie ange
nommen wird-- ein Weg beschritten wird, ,der
letzten endes dorthin führt, daß es eine ganz
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selbstverständliche Sache ist, den Angestellten
das Mitspracherecht in ihren Angelegenheiten
zu sichern.

Wenn man nun den 'Entwurf ganz flüchtig
ilnscha!ut, so kann man sagen, daß doch einilge
Bestimmungen darin ent'haltensind, die tat
sächlich einen Fortschritt bedeuten. Zuerst ein
mal wird endlich geregelt, daß die Straßen
meisterin die Verwendungsgruppe C kommen.
Das ist schon im Resolutionsantrag am
16. April 1947 vom Landtag ausgesprochen
worden, und es ist daher schon hoch an der
Zeit, daß nun dieser Wunsch der Stmßen
meister in eine Form gebracht wil~d, die ihnen
ihre Rechte sichert. üas ist unzwei,felhaft ein
Vorteil 'und ein F'orts,chritt. Man kann also
schon sagen, daß hier die Straßenmeister mit
ihren Wünschen auf personal- 'und besoldungs
rechtlichem Gebiet fast restlos befriedigt wurden.

Viel 'umstrittener sind die weiteren Bestim
mungen der Vorlage,vor ,allem die Bestim
mung des Artikels Ill, in dem festgelegt wer
den soll, daß die Zahl und die Art der Dienst
posten alljährlich vor Beginn des bezüglichen
Reohnungsjahres durch Beschluß des Land
tages festgelegt werden soll. Soweit besteht
Einmütigkeit. Nun stellt aber der Herr Landes
rat Genner den Antrag, es möge der nächste
A'bsatz gestrichen werden, der die Zahl der
Dienstposten mit 400 begrenzt. Darf ich dazu
vielleicht sagen, daß ich der Meinung bin, daß
der ,Antrag des Herrn Lmdesrates Genner für
die Straßenwärter keinen Vorteil bringen würde,
denn -ich kann mich noch g,anz gut :daran er
i'nnem, daß im ersten 'Entwurf von einer Zahl
der Dienstposten überhaupt nicht gesprochen
worden ist; ich weiß weiter, daß der Herr Lan
deshauptmafl'nstellverheter Kargl betont hat,
daß die Zahl 400 vorläufig eine Mindestzahl
darstellt. Ich ibin also der Meinung, daß man
auf dieser Zahl aufbauen könnte; schon bei
der nächstjährigen Festsetz'ung des Dienst
postenplanes könnte man, wenn es zweckmäßig
ist, dafür plädier,en, daß die Anzahl der Dienst
posten statt mit 400 mit einer höheren Anzahl
festgesetzt wird. Ich weiß nicht, ob das wirk
lich die Höchstzahlsein soll; ich glaube nicht,
Herr LandeshauptmannsteHvertreter KargI, daß
wir bei dieser Höohstzahl bleiben werden. Wir
hahen doch 12.000 km Straßen zu verwalten,
und hi'erzu gehört auch das entsprechende Per·
sonal. Die Straßen sind schlecht, aber nicht
deswegen, weil die Verwaltung schlecht ist, wie
vorhin gesagt wurde, sondern deswegen, weil
unsere Stmßen durch den Krieg stark zerstört
waren und zu ihrer Instandsetzung nicht die
notwendigen Geldmittel ~~ der Straßenbau ist
lIur eine Geldfrage -- vorhanden sind. Die
Straßen sind aber da und sie sind unbedingt

1I0twendig, sie werden stets benützt, und so
lange es kein Volksflugzeug gibt, werden wir
die Straßen benützen müssen. Die 'Landbevöl
kerung hat also ein ,großes Interesse diamn,
daß die Straß,en verhältnismäßig gut sind. Zu
guten Straßen gehört natürlich auch das ent
sprechende Personal. Ich bin der Meinung,
daß es irrig wäre, wenn rhal1 die Straßen
erhaltung etwa durch Priv,at'fir'lllen besorgen
ließe. Der Straßenwärter ist ja schon eine ur
ane Erscheinung auf unseren niederösterreichi
schen Straßen,er hat sich schon durch Jahr
zehnte bewährt und kh bin davon überzeugt,
daß er auch in Z'u'kunft seine Pflicht voll und
ganz erfüllen wi'rd. Er ist also von der Str,aßc
nicht wegzudenken, auch ,dann nicht, wenn wir
vielleicht einmal mehr Betonstraßen haben wer
den, als wir sie gegenwärtig besitzen.

Die Bestimmung des Artikels VIliI, Abs. 2,
war entschieden ein Erfolg des Hauses. Hier
wurde nämlich vom Hohen Hause festgelegt,
daß die Bediensteten, die bereits vor dem
13. März 1938 dekretmäßig in einem 'öffent
lich-r,echtlichen Dienstverhältnis gestanden sind,
von jetzt an in ein soIches üienstverhältnris zu
übernehmen sind. Im ersten Entwurf ist näm
lich gestanden "kann". Man :kann also heute
ganz ruhig sagen, daß der Verfassungssaus
schuß einmütig zu der Auffassung ,gekommen
ist, daß man dem Personal, das schon einmal
in seiner Existem ein sicheres Gefühl gehabt
hat, doch diese Sicherheit wieder zurückgeben
muß! Man kann dieses Personal jetzt doch
nicht schlechter stellen als es 'bereits vor dem
13. März 1938 gestanden ist. Mehr als tausend
Bedienstete fallen unter di'ese Bestimmung, und
es ist erfre,ulich, daß damit ein erheblicher Teil
der Bediensteten der Shaßenverwaltung eine
gesicherte Existenz gewährleistet erhält.

Ich bin auch davon überzeugt, daß die Be
stimmung, wonach .aus.fallende Dienstposten
eingewgen werden sollen, für die späteren Ar
beiten des Landt1J.ges die Möglichkeit schaffen
wil~d, daß man für die vielen Bediensteten, die
vorläufig nicht in ein definitives Dienstver
hältnis übernommen werden können, vielleicht
doch noch etwas machen kann, damit auch sie
zu einem gesicherten Dienstposten kommen.

Diese Best:immungen si,nd ziemlich !einver
nehmlich gemacht worden. Ein größerer Ge
gensatz ergab sich nur bei Abs.atz 4 desselben
Artikels, der von dem Termin spricht, an dem
die übernahme der Bediensteten erfolgen soll.
In der Vorlage ste,ht nämlich, daß sie mit
I. Jänner 1951 erfolgen soll. Die Mehrheit
des Ausschusses hat dies letzten Endes so be
schlossen. Wir sind der Meinullg, daß hier deli
Wünschen des Personals nicht Rechnung ge
tragen worden ist und daß es viel z,weckmäßiger
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wäre, wenn man dem Wunsch der Gewerk
schaft - ich betone, sämtlicher rf raktionen der
Gewetkschaft - Rechnung getragen hätte,
der dahin gegangen ist, die Übernahme bereits
mit Maitermin 1945 vorzunehmen. Ein Argu
ment, das uns da entgegengehalien wor,den
ist, warum diese Sache angeblich nicht 'geht,
war nicht überzeugend. Leider hat sich die
Mehrheit nicht davon abbringen tassen, an dem
1. jänner 1951 festz'uhalten. Ein weiteres Ar
gument war, daß die Millionen Schilling, die
die Oberleitung mit Maitenmin 1946 kosten
würde, dem Referat nicht zur Verfügung stehen,
es sei denn, daß der Referent sein vorgdaßtes
Straßenbauprogramm um diesen Betrag kürzen
müßte. Wir geben zu, daß dieses Refer,at wenig
Geld zur Verfügung hat, aber das Personal
und die Gewerkschaft haben sich schon bereit
erklärt, auf diegenaue Ausrechnung der ihr
als Nachzahlung 'gebührenden Beträge zu ver
zichten und sich mit der Gewährung einer Pau
schalsumme zu begnügen. Die iS.ache ist aber
noch weitergegangen und letzten :Endes wurde
der Versuch unternommen, 'unter W,eglassung
einer Nachzaihlung überhaupt den Obergan,gs
termin Mai 1945 zu erreichen. Auch das ist
abgelehnt worden und es ist daher eine sehr
fühlbare Lücke entstanden, da man hier diesen
einseitigen Standpunkt vertreten hat und ihn
nun zum Beschluß erheben will.

Wenn diese Vorlage cl'ueh einige Mängel auf
weist, so muß ich dooh sagen, daß sie im
groß,en und ganzen einen Fortschritt bedeutet,
daß sie für viele hunderte Bedienstete des
Straßen- und iBl'ückenwesens die Sicherung
ihrer Existenz bedeutet und daß sie für ,diese
Bediensteten in Zukunft die Möglichkeit in sich
birgt, dafaluf hinwweisen, daß sie dem Lande
gegenüber in einem klaren Dienst- und Rechts
verhältnis stehetl.

Aus diesem Grunde glaube ich, kann der
Landtag heute dieser Vorlage mit ruhigem Ge
wissen zustimmen, wenn auch nicht alle
Wünsche erfüllt sinld. Es ist ja nur ein Be
schluß des Landtages. Mit dem Wort "nur",
will ich aber die Beschlüsse des Landtages
durchaus nicht herabsetzen, sondern ich will
damit sagen, daß der Hohe Landtages sich
bei seinen ferneren Ber,atungen 'Überlegen kann,
ob nicht auch Personen, die von den Wohltaten
des heutigen Beschlusses noch nicht erfaßt
werden, zu ihrem Recht verholfen werden soll.
Diese Erkenntnis wir,d sich durchsetzen, 'und
dann wird endlich das Straßen- und Brücken
personals Niederösterreichs ein Dienst- und
Besoldungsrecht haben, das ihm auf Grund
seiner Leistungen zusteht. (Beifall bei den So
zialisten.)

PRÄSIDENT: Zum Wort ist Herr Präsident
6 n d 1 gemeldet.

Abg. ENDL: Hoher Landtag! Die Regelung
der di'enst- und hesoldul1lgsrechtlichen Vel1hält
ni'sse einer großen Grupp-e von Bediensteten,
die dem Land \wertvoUe lDi'enste leistet, ist
heute dem Landtiag zur Beschlußfassung vor
gelegt. Es ist erfreulich, daß auch die z'weit
stärkste Fraktion dieser Vorla!ge die Zustim
mung 'geben wird. Es ist aber auch hewun
dernswert, daß Landesrat Genner erklärt hat,
daß a1uch seine Fmktion die Zustimmung gibt.
Ich muß nur noch fragen, warum er dann
g,egen den Referenten so ausfällig gewor,den
ist. Ich muß bestätigen, daß der Referent für
das Straßenwesen, wenn das Str,aß,enpe:rsonal
oder die Vertreter der GewerkschaiH, und zwar
von allen drei Fraktionen, zu ihm gekommen
sind, für ihre Anliegen immer ein willIges Ohr
gehabt hat, und er sich, wenn es in seiner
Macht stand und auch die Mittel vorhanden
war'en (Zwischenrufe beim Linksblock), bereit
erklärt hat, ihren Wünschen zu entsprech,en.
Ich nehme daher an, daß das, was Herr Landes
rat Genner heute hier ,gesagt hat, nur deshalb
notwendig war zu sagen, um der "Volks
stimme" wieder einmal Materi.al zu liefern.

-Ich möchte auch einiges, aDer ganz: objektiv,
dazu sagen. IEs sagt schon der Mot~venbericht.

daß die dienstr,echtlichen Verhältnisse 'für
das 6traßen~ und Brüc'kenp,ersonal im jahre
1945 kolossal verworren waren, aHein die
seinerzeit bestandenen vier verschiedenen Be
soldungskategorien zeigen das schon auf. Es
war daher nicht so leicht, dies alles in einen
Guß zu bringen. Vielleicht liegt die Ursache
auch darin, daß wir heute in einem demokra
tischen St,aat leben, wo man nichts mit 'Gewalt
machen kann, und es wurde auch nicht mit
Gewalt oder in einer faschistischen Form ge
macht, wie Landesrat Genner es behauptet hat.
Es muß vielmehr festgesteIlt werden, daß es in
Österreich auch andere Kategorien von Be
diensteten gibt, bei denen genau dieselben
Schwierigkeiten bestehen. Ich hili zufälHgauch
in einem anderen 'Forum tätig, wo wir auch erst
in der letzten Zeit die Dienstordnung für die
Beamten der SoziallversicherungsinsHtute er
stellen konnten. Auch dort 'haben wir dit:
gleichen Schwierigkeiten.

Am 1. jänner 1938 hatten wir 99 definitiv
hestellte Sh'aßenmeister -und im Vorbereitungs
dimst 7. An Straßenwärtern -- das waren
die sogenannten Provisiol1listen, wie es damals
geheißen hat, sie waren ja eigentlicl) ,den
Bezirksstraßenausschüssen unterstellt - hatten
wir 3m 1. jänner 1938 2135, und ohne Pro
visiotlsherech tig'U'l1g" 116, {'rgibt zusammen
2251.
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und Wege suchen, um all denen zu helfen, die
irgendwie Hilfe notwendig haben.

Der Erfolg der neuen Dienst- und Besol
cLungsordnung, in einigen Punkten zusamtllO'l!
gefaßt, stellt sich wie folgt dar:

I. Die endliche Ober,fiihrungdes Straßen
personals in die österreichischen Personallstände
wird dadurch ermöglicht.

2. Das Siraßeupersonal wird einer äster
reichischen Dienst- und Besold'ung-sorcLnung
beziehungsweise dem Vertragsbedienstetengesetz
als solch-em unterworfen.

3. Das vor 1938 bestandene pr<lgmatische
Dienstverhältnis von rund 1200 Straßenarbei
tern wird damit rechtlich anerkannt.

4. Der Weg für weitere Pragmatisierun!gel!
wil1d eröffnet, um besonders tüohtiigen Straßen
wärt,ern den A'ustieg i,n ein pragmatisches
Di,enst'verhältnis zu ermöglichen.

5. Es ist der Weg freigemacht, um sämtliche
Vordienstzeiten im Sinne der Vordienstzeiten
anrechnungsverordnung auch dem niederöster
reichischen Straßenpersonal anrechnen zu kön
nen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und
bedeutet für viele eine Verbesserung ihres
Lohnes und ihres Lebensstandards.

G. Die Überfühnung in das Vertra,gsbedien
stetengesetz 1948 bringt auch den vertrags
bediensteten Straßenwärtern die Begünstigungen
dieses Gesetzes bezüglich Abfertigung, Urilaub,
TodesfaIIbeitrag usw.

7. Die Straßcnmeister erhalten ihreIl seit
langem vorgetragenen Wunsch erfüllt, indem
sie in die Verwendungsgruppe C gehoben wer
den. Sie wissen, daß dies 1946 und 1947 nicht
'möglich war. Jetzt hat man MögIich:keitell ,ge
funden und auch di'esen Wunsch erfüllt. Damit
geht Niederästerreich beispielgebend voran und
stellt seine Straßenmeister 'besser als der Bund.
Auch das sei betont.

8. Da das Straßcllpersonal vorläufig der
Dienst/hoheit der Landesregierung untersteIlt
wird, wird auch der Weg eräf,fnet, ordentliche
Perso'nal-vertretungen einzurichten, wenn sie
nunmehr für die LancIesbediensteten einge
richtet werden.

W:ir bitten den Iiohen Landtag, nach dem
Bericht des Referenten, der beantragten Re
gelung und auch der Resolution des Verfas
sUI1'gsausschusses zuzustimmen. Meine Fraiktion
ist sich bewußt, daß der Weg wohl langwierig
war, wir alle zusammEn sind iuns aber bewußt,
daß wir einem großen Teill VOll Landesbediien
steten\vißder zu einem ordentlichen Dienst
vel"'hältnis verholfen habei!. (Beiiall bei der
Volkspartei.)

PRÄSIDENT: Die Rednerliste bt erschöpft,
der Herr !Berichterstatter hat das Schlußwort.

Berichterstatter Abg. FfHRINGfR (Selilur!-
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Wenn ich dieselben Kategorien mit dem
Stande vom 1. Jänner 1951 in Vergleich ziehe,
so ergibt das: StraßenmeisteT als Beamte 112,
Straßell'meister als Vertragsbedienstete 11, zu
sammen 123. Straßenwärter als Beamte 1081
und als VertTagsbedienstete 1680, insgesamt
daher 2884, also mehr als im Jahre 1938. Das
Mehr hat sich aber dadurch ergehen, daß man
in der Nazizeit, als man die strategischen
Skaßen baute, viel mehr Straßenpersonal ein
gestellt hat, das damals uachder TOA, TOB
oder STRATO entlohnt wurde. Im Jahre 1945
wurde nun teilweise abgebaut, weil manche aus
politischen Gründen nicht tfa>~bar waren. Oe
wisse Postcn mußten aber für diejenigcn frei
gehalten werden, die noch in Kriegsgefangen
sohaft waren oder noch sind, und 'bis heute
noch nic1ht ziurückgeko'll1men sind. Ihre Zahl
beträgt ungefähr 80.

Kollege Wondrak sagte, daß wir 12.000
Straßenkilometerhaben ; es ist festzustellen, daß
es in Niederösterreich rund 14.000 km sind.
Sie alle waren in desolatestem Zustand. Sie
können doch nicht glauben, daß bei irgendeine,r
Partei irgend jemand existiert, der meint, daß
man solche Straßen einfach ohne Personal
herrichten könnte.

Ich kann feststellen, daß Landeshauptmann
steHvertreter Kargl auch in unseren Reihen
immer wieder ersucht: Helft uns, ,damit wir
mehr Geld bekommen. Wir wissen schon, wohin
das Geld geht. Wir haben manches aus den
Steuerkreuzern der Bevölkerung zu beza1hlen.
Zum Beispiel hat Österreich i;1 diesem Jahr
3n Besatzungskosten rund 450 Millionen Schil
Iing zu tragen. ,Eine große Tmnche würde da
von dem Lande Niederösterreich zukommen.
Diese üelderkönnten wir zum Straß>enbau ver
wenden, zum Teil würde es auch dem Personal
zugute kommen.

'Bei Besprechung dieser ganzen Regelung ist
daher unbedingt objektiv vorzugehen. Wir sind
leider noch in Notzeiten, und Notzeiten fordern
immer w,ieder irgendwelC'he Notregelungen.
Vielleicht ist es richtig, wenn Abgeordneter
Wondrak sagt, wir seien noc'h lange nicht z'u
frieden mit -dieser Regelung. Wir si'nd über
ha-upt noch lange nicht zufrieden in unserem
Heimatland, weil wir noch nicht frei sind.
Wären wir frei, dann wären wir v.ereits viel
weiter in unserer Aufwärts- und Vorwärtsent
wicklung. (Beiiall bei der Österreichischen
Volkspartei.) Wir sind aber nun einmal das
geschlagene Land 'und daher die Lückenbüßer.
Wir müssen daher zusammenstehen. Ich glaube,
jene Abgeordneten, die mit uns in -der Ge
werkschaft der Soz;ialversicherullgsbedienstetcn
sitzen, sehen immer wieder, daß wir alle Mittel



wort): Hohes Haus! Aus der abgeführten De
batte ist hervorgegang,en, d;aß grundsätzlich
gegen die Vorlage des Verfassungsausschusses
keine Einwendungen gemacht wurden, daß also
der Hohe Landtag gewillt ist, diese Vorlage
zu beschließen.

Es hat lediglich der Herr Abgeordnete Oenner
einen Abänderung?aritrag eingebracht, und ich
ersuche den Herrn Präsidenten, die Abstimmung
hierüber vorzunehmen.

PRÄSliDENT: Zur Abstimmung liegt vor
der Abänderungsantrag des Herm Abg. Gen
ner, der Hauptantrag des Verfassungsaus
schusses, der Resolutionsantr,ag des Verfas~

sungsausschusses und der Resolutions,antrag
des Herrn Abg. Oenner. Ich lasse zunächst
über den Abänderungsantrag ahstimmen uni
bitte den Herrn Berichterstatter, den Abände
rungsantrag zur Verlesung zu bringen.

Berichterstatter Abg. fEHRINGER (nach
Verlesung des Abänderunr.,:sanfrages des Lan
desrates Oenner): Ich empfehk dem Huhen
Hause die Ablehnung dieses Antra,ges.

PRÄSIDENT (nach Absfimmlllzf!.· über den
Abänderungsanfrac. des Londesrofes Oenner):
Abgelehnt.

Ich lass,e nun über den Antrag des Verfas
sungsalusschu~s abstimmen. (Absfil7ll7lllnc.'J:
An gen 0 m m e n.

Ich lasse nan über den Resolutionsantragdes
Verfassungsausschuss,es abstimmen und bitte
den Herm Berichterst.atter um Verlesung des
selben.

Berichterstatter Abg. fEHRINOER (natlz
Verlesung: des Resolutionsanfrages der Vertos
sllngsausschusses): Ich empfehle dem Hohen
fiaus die Annahme dieses Resolutionsantrages,

P,RÄ,SIDENT (nach Abstimmung über den Re
solutionsahfrag des Vertassllnr.,:ssousschusses):
A n gen 0 m Iill e n.

Ich ersuche den Herom Berichterstatter um
Verlesung des Resolutionsantrages des Herrn
Landesrates Genner.

Berichterstatter Ahg. FEHRINGER (nach
Verlesung des Resolutionsantrages des Landes
rates Oenner): Ich bitte um die Abst'immung.

PRÄSIDENT (nach Absfimmunf': über den
Resolufionsanfrag des Londesrates Oenner):
Abgelehnt.

Ich ersuche den Herrn Abg. S ta f f a, die
Verhandlung zur Zahl 182 ei'l1!Z!Uleiten

Berichterstatter Abg. 'STAffA: Hohes Haus!
'Ich habe namens des Verfassungsausschusses
über die Vorlage der Landesregierung, betref
fend Ortsgemeinde St. Peter am Neuwald, Ver
waltungsbezirk Neunkirchen, Änderung des
Ortsnamens, zu beridhten:

Die Ortsgemeinde St. Peter 30m Neuwald hat
um Änderung ihres Or'tsnamens in "St. Peter
am Wechsel" angesucht.

Di'eses Ansuchen wird mit der Tatsache be
gründet, daß die Ortsgemeinde St. Peter frem
denverkehrsgemeinde ist, und daher stärkstes
fnteresse daran hat, daß die fremden schon
aus dem Ortsnamen erkennen, daß es sich hier
um eine Sommerfrische im Wedhselgebid und
nicht in der Gegend von St. Ägyd a111 Neuwald
ha,ndeIt. Die Bezirkshauptm311'nschaft Neun
kirchen legt dieses Ansuchen mit dem Antrag
um Staltgebung vor.

Das Präsidium des Oberlandesgerichtes Wien,
die finanzla1l'desdirektion für Wien, Nieder
österreich und das Burgenland, die Bundes,
halmdirektion Wien und das Bundesamt für
Eich- und Vermessungswesen haben gegen die
Änderung des Ortsnamens 'keinen, Einwand er
hoben. Der Landesschulratfür Niederö,sterreich
sowie die Post- und TelegraphendinO'ktion für
Wien, Niederösterreich und das Bur,genland
empfehlen den neuen Ortsnamen so.g<ar wärm
stens, da er eindeutig ist und f.ür die Fo}ge
jedefälschliche Verlegung des Ortes St. Peter
in das Gebiet von St. Ägyd am Neuwald aus
schließen wird. Auch das Landesamt V/4
(Fremdenverkehr) begrüßt die angest,rebte Na
mensänderung vom Standpunkte des Fremden
verkehrs wärmst,ens, da durch die neue Be
zeichnung "am Wechsel" eine bessere Orien
tierungsmöglichkeit hinsichtlich dieses f rem
denverkehrsortes gegeben sei.

Lediglich das Archiv für Niederösterreich
hält eine ÄndeflUng des Ortsnamens für un·
gerechtfertigt und ist der Ansicht, daß die
alte Bez,eichnung "am Neuwald" nicht ver
schwinden sollte, da sie charakteristisch für
dies'es waldige Grenzgebiet zwischen Nieder
österreioh und Steiel'mark sei.

Der Verfassungsausschuß stellt daher fol
genden Antrag:

Der Hohe Landtag wolle beschließen:
,,1. Die Änderung des Ortsnamens der Orts

gemeinde St. Peter am Neuwald im Verwal
tungsbezirk Neunkirchen in ,St. Peter am
Wechsel' wird gemäß § 1 des Gesetzes vom
17. Juni 1926, LOBI. Nr. 145, genehmigt.

2. Die Landesregierung wird ,beauftragt,
wegen Durchfühmnlg des Beschlusses das Er
fordeJ.1liche z'u veranlassen."

Ich bitte das Hohe Haus um AlIllaihme dieses
Antmg'es.

PRÄISIDENT: Zum Wort ist niemand ge
meldet, wi:r kommen zur Abstimmung (Ab
sfillllJUIIl.C.'J: A 11 gen 0 m m e n.

Somit ist die Tagesordnung der heutigen
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Sitzung erledigt. Ich ersuche den Herrn Ob·
mann des Finanzauschusses und den Herrn
Obmann des Verfassungsausschusses, sogleic1h
nach Plenum in einer Sitzung die Nominierung
der BerichterstaHer des heutigen Einlaufes vor
zunehmen.

Der Finanzausschuß tagt darher sofort im

Prälatensaal, der Verfassungsausschuß im
Herrensaal.

Die nächste Sitzung wird im schrimichen
Weg bekanntgegeben werden.

Die Sitzung ist geschlossen.

(SchlufJ der SitZllng Ulll 16 Uhr 25 Min.)

r
I'


